
Für Jugendliche unter 18 Jahren gemäß §1 Abs, 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz 

SCC 1976 e.V. 

Diese Veranstaltung wurde nach §5 Abs. 3 JuSchG vom Jugendamt (Landratsamt Meißen) genehmigt. 
Zu dieser Veranstaltung herrscht ein striktes Rauch- und Alkoholverbot für unsere jugendlichen Gäste. 
 

ErziehungsbeauŌragung 

„MuƫzeƩel - Jugendfasching am 14.11.2025“ 

 

 

Hiermit erklären wir (ErziehungsberechƟgten / Eltern) 

Vorname, Name                                                                                                                   

AnschriŌ    

Telefon 

dass            unser minderjähriger Sohn              unsere minderjährige Tochter 

Vorname, Name                                                                                                                   

Alter, Geburtsdatum   

Telefon 

Heute Abend am : 14.11.2025 

zur Veranstaltung : Jugendfasching 

im   : Lindenhof Strehla   

 

Die Aufsichtspflicht unterliegt dem: Strehlaer Carnevalsclub 1976 e.V. 

 

 

 

gemäß §1 Abs. 1, Nr. 4 des Jugendschutzgesetzes begleitet wird. 

Diese Erlaubnis gilt  am    14.11.2025        von    19:00 Uhr      bis        23:59 Uhr 

 

 

Ort, Datum 

 

 

UnterschriŌ der erziehungsbeauŌragten Person                       UnterschriŌ der Eltern 

Mein Sohn / Meine Tochter ist sich über die Bedeutung dieser Erlaubnis im Klaren und wird sich entsprechend der 
Jugendschutzbedingungen verhalten. Diese Erlaubnis gilt gemäß §1 Abs. 1 Nr. 3 des JuSchG, ausschließlich für den 
angegebenen Zeitraum und den aufgeführten Veranstaltungsort, bzw. die aufgeführte Veranstaltung. 


